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Durlacher Wochenblatt .

Beilage z» Br. 91 . Iaaattttag. de» 17. April 1919.

Dem verehrte « Publikum vou Durlach «ub Umgebung mache
ich hiermit bekannt , daß auch dieses Jahr eiue große Auswahl tu

Frühjahrsspielwaren , Osterhasen
gefüllte « Körbchen nnd Eiern ,

schöne Ostergescheukc für Kinder nud Erwachsene , eiugetrosfe« ist .
Lärutliche Ostergescheuke fiud gefüllt mit Bonbons , Fond aut »

und Törtchen .

ZW K « tz , NMA 88
— früher Schuhhaus Ettlinerr.

„Sieh ,dasHuteliegt so nah "
Was hilft alles Klagen Eber hohe Preise von Wein und Bier , die

knappen Bestände sind schuld und können noch lange nicht besser und
billiger werden

Da naht der Retter tu - er Rot , der bei kommender warmer
Jahreszeit sowohl im Gasthaus , als auch in der Familie Abhilfe und
Labung bringt , das aus beste« altem Apfelwein hergestellte, gut haltbare

» Apfelgolb '

gesund , erfrischend und Durst löschend bei äußerst mäßigem Preis , in
den meisten Läden oder direkt von der Quelle erhältlich

-!e '/"Littt 'N. r» 38 M . die Mer -N. r« «5 M.
Li « Versuch fichrt zu dauernde «« Bezug ! "chDU

Allein hergestellt in der

Abgabe in de» Läden flaschenweise , aus der Brauerei zugesührt
nur ksrbweise (SO Fl) . Flaschenpfand ist zu Hinterleger, ,

LE
°

Lrs .» LNvißvi »
-

UW
versokieäsvvr ^ rt ünäso Lsiumälullfl «lured N « äiinsrsn « 4isn » a» » ,

sttstun - u . LsvisaiksiNsainrt « » Lest « Rsksrvvsvll ,

Ksorg Llrodvl , Lreile» , kostvez 17. IeW. 187 .
vollllsrstLF , roll 10— 6 vdr .

opkövlüLMIMV . 8vlllltaxs roll 11— 4 vdr
WM ' dvssttävrvu ssuused komm « leü « uvd » usvürts .

Maschinenschreiben
» »
» Zc »

für Damen und Herren nach der
Borchert'schen HehufingeriBlindschreibemechod «.

Stenographie , Schönschreiben , Rechtschreiben
lehrt in schuellfSrberird «« Tage »» und Abendkursen

Otto Antenriettz,
Anmeldungen jederzeit. OOHOOOOO Auskunft ohne Verbindlichkeit ,

Mihntslhiik»
in allen Preislagen

Reparaturen werden so¬
fort erledigt

PrimMel» u PrimDr!

8ias»«iIi» -HM

iri !
e 81, Tel . 48L.

btlleßerKelkgecheitSkiios!
In Kommiss, verkaufe ich

MO Stück Schulranzen ,
H. Diehl , Durlach .

guter Lage zu kaufe «
sucht . Angebote unter

Rr . 492 an den Kerl d Bl

8rHere Weh««-
möglichst mit Bad , sobaldöglichst mit Bad , sodal
Wie möglich zu mieten

esncht . Angebote uuter
491 an den Verl d , Bl.8k!

Bruthenne
zu kaufe» gesucht

Michel , Trötzingerstr , 25

«s»

Lippeipimtr
IM1 « » Scharfer
Bl « «, «» Veogeric

Zn verkaufen
Sattler - , Schuhmacher- ,
Schneider- , versch Systeme
Familien - Nähmaschinen
ohneHolzgcstek und Radeln.
Reparaturen werden an¬
genommen

» Sderstr, 3, St , 2 .

zeittMWgS .

Kenia Jarlach
> , llMbunz , 8 . 8 .

Am Samstag , den 19.
April , abends 8 Uhr be¬
ginnend, findetim Amalieu -
bad unsere

8Mlgl»ersM«!ll»s
statt .

Tagesordnung :
1 . Jahresbericht über die

Bereinstätigkeit .
2 . Bericht des Rechners.
3. Wahl der Beisitzer .
4. Wünsche und Anträge

der Mitglieder .
5 . Rechnungsablage doe

Bestattuugskasse.
Wir bitte» um zahl¬

reiches Erscheine «,
Der Vorsitzende.

Di » lach .

Wie alljährlich findet am
Ostermontag , den 21.
April unsere

Osterturnfahrt
über ThomashoßStupferich ,
nach Kleinsteinbach statt,
wozu wir alle werten Mit¬
glieder mit Kamüienange-
hörige«, sowie Freunde und
Gönner herzl. eiuladeu.

Abmarsch morgens S Xhr
vom Schloßgarten

Der Vorstand,

läÜlMläläläüi

Aljren
Ae >i » r « 1 » rka
aller Art werden fach¬

männisch auögesührt von

Larl üvüler
Nhrrnachsrmrifter

Moltkestraße28
Ecke Roonstr.

Lrvteier
von reinrassigen, großkäm.,
rebhfb. Ztai , beste Leger,
gibt ab Hundertpfund,
Wolfartsweier , Hauptstr 44

KMMchS
kaltflüssig , empfiehlt
Juli « » Scharfer

Vlutnen - Veogeeie

Klavier
gebraucht , jedoch gut
erhalten , für Lernzwecke
zukaufengesucht , Gest
Preisangebote unter
Rr , 528 an den Verlag

Säule?
kelLe ! vänue !

Ich kaufe jede Art Hä « t«
uud Lelle von Groß - und
Kleinvieh sowie Hase « , uud
Na « i«fe> « ( soweit nicht
Beschlagnahme»« ^ ungen
entgegeustehen) zu höchsten
Preise» , Gleichzeit , empfehl ,
ich alle Sorten DL»« ««.

8. HttMM Hecht
Häute-, Felle- u . Darmydlg

Friedrichstraße 4 ,

UW "
SlMINl-NWe ^UW
WlilMlSl

Ich bin heute wieder in der Lage , meiner Kund -
schaft die beliebtesten und besten auf dem Markt
befindlichen

vülllwelllAL -KuwML-jäbsälre
— ohne und mit Levereinlage — in allen Größen
zu empfehlen .
I '

L ' LLML Lr - Gl « ,HSWjstrstze 8ß .

— NW . —
MaWNAl W»Wl

Banbnrs Dnrlaetz i . S .
^ errenstr , Fernrnf S ?

Rasche , solide Ausführung
von Anlagen jeder Größe ,
Schnelle Lieferung von
Motoren . — Verkauf von

Glühlampen

Knsfsrtignng von Aoftenr

Notaren- VerkAul.

8 etit ! ! 8 k
- - /tufnskms

I
ü> 4 r I»riv » t ^ kI» u «lv !8l «I»r » i»8t » lt xixi

t » !> - , nLckst äem
Ii -»rl8tr . t :r , zlouia^er.

Kevi« «nkMe 4oM >äü»x van Vameu «nö Herren
Kr 4»n kLllkwiioiijseke » kersk.

I
23 . LMl ! 819 dsgiavvL NLLS Lsrss .

I 32rnlnsrsslns3Lsr L .P711 — O1ri,oüsr
vsmesLurss — ZsrrsNLsrse .

l . grupdie , « osedineu- !
I sekreiben (4tz ilasalii,,

versciiieäsoer 8/riteiu») , LuetiKdriinx (eins, , «loppelte,
»werikenised«) , kmäseknü , kLnt'mLiiliised , steriire » ,Lviito -Lorrklltiedre , Mekteolcllnä« , klerdsei- nnä
8ede «kkeväe , lorrestzsncksnr unä HcutorLrdeiten «t»

^ VoIl8t ^Lnc1i § s Lir,3diILiin § kdr Lsn
KLU,krHLQril83jlSQ Lsruk .

I ' llcatsed , koxlised , ?nwr»sie«i, ,
s l 1' - E1411 II « llrüLllliiscd, kvrrogü -«!!;«!»

I ^
agvs - unal KkvaarlNu ^ s « .

l 211 slrixslnsn
am 1 . ^ sLsri LIons .t .8 .

4uskükrlicde .iosioull »aä krospedte dsreitnWxst,

vM!S!8 L«!rksjtl!S88?!LU8
VVilllelmstrnss« 34 , 1 kreppe , Lsrknifle

- - l 'elepkon 1846 -
t > üii ^Ltlr8 - unü 8 «1ä «n - ULutbs
8eiä «u - null Aoirv - Zkuißtzn
^ LekellkiviSör . LöeßH , Niuseu
^ vitlkv - nuü Voiltzkültlcr - . : : :
l40llLrivüNlren . « . Lt » ,rei -iri «i <s «-r

LLixe kreise , Xeius I -L<i6Lr>p88Sll ,

Wir suchen
verkänst . Hauser
au beliebigen Plätzen , mit
u ohneGejchäft .behnfsUnter-
breitung an vordem. Käufer.
Besuch durch uns kostenlos .
Nur Angeb vonSelbsteigen¬
tümern erw , a . d . Verlag der
VkNlliet -ll.LttkaOjk»trg!.
Frankfurt a M,,Ha«sa-HauS

I «li «» Scharfer
Vlumen -Drsgeri « l

ElseeisrrlleMttbetlstklle
sowie Farbmühle und Scha-
Nonen für Maler zu vrrk bei
Fr Richter, Seboldstr , 33 IN .



Flrntcich « MeLrrrrntrnaichung «« .

Verordnung üb>.c eine Anbau - und Er »trftächru>
erhcbung im Jahre ISIS .

Vom 2 . März ISIS .
Auf Grund der Verordnung über Kriegsmatznah¬

men zur Sicherung der Bolksernährung vom 22 . Mai
1916 (Reichsgesetzblatt S . 401). 18. August 1S17
(Reichsgesetzblatt S . 823) wird verordnet :

8 .
1 . .In der Zeit vom 5 . Mai bis 31. Mm ISIS werden

fcstgestellt :
Die Anbau - und Ernteflächen beim feldmätzigen An¬

bau von
1. Weizen

») Winterfrucht ,
di Sommerfrncht ,

2 . Spelz — Mnkel , Fesen — Ewer und Einkorn
( Winter - und Sommerfrucht ),

3 . Roggen
o) Winterfrucht ,
d ) Sommerfrucht .

4 . Gerste
») Winterfrucht ,
d) Scmmerfrucht .

5 . Gemenge aus den Getreidearten 1 bis 4,
6 . Hafer ,
7. Gemenge aus Getreide aller Art mit Hafer , -
S. sonstigen Getreidearten (Buchweizen , Hirse ),

'
9 . Hülsenfrüchten '

l . zur Körnergewinnung
o) Erbsen und Peluschken , "
d ) Speisebohnen (Stangen -, Buschbohnen ) ,
c) Linsen und Wicken,
<I) Ackerbohnen (Sau -, Pferdebohnen ),
e) Lupinen ,
t ) Gemenge aus Hülsenfrüchten aller Art ,

x ) Gemenge aus Hülsenfrüchten aller Art und
Getreide ;

II . zur Grünfuttergewinnung (Hülsenfrüchte aller
Art , rein oder im Gemenge untereinander lüwr
mit Getreide ), auch Lupinen zum Unterpflüger »,

1V. Ölfrüchten
a) Raps und Rübsen ,
d ) Senf ,
c) alle übrigen Ölfrüchte (Mohn , Leindotter , Son¬

nenblumen und andere ),
11 . Gespinstpflanzen

o) Flachs , Lei »,
d) alle übrigen Gespinstpflanzen (Hans , Nessel und

andere ) ,
12 . Kartoffeln

o) Frühkartoffeln ,
b) Spätkartoffel »,

13. Rüben und Wurzelfrüchten (nicht zur Samen -
gcwinnung )
s ) Zuckerrüben ,
d) Runkel - ( Futter -) Rüben ,
c) Kohlrüben ( Steckrüben , Bodenkohlrabi , Wrukn ,

Dotschen ) ,
6) Mohrrüben , Möhren , 5tarvtte « ,

14 . Gemüsen
- ) Weißkohl ,
b ) alle sonstigen Kohlarten ,
e) Zwiebeln ,
«!) alle sonstigen Gemüsearten (Spargel , Topinam¬

burs , Schwarzwurzeln , Mairüben , rote Rüben ,Sellerie , Gurken und andere , einschließlich Hül¬
senfrüchte als Frischgemüse ),

1b. Futterpflanzen zur Grünfutter - und Heugewin -
nung
s) Klee aller Art , auch mit Beimischung von Grä¬

sern ,
d ) Luzerne ,
c) alle sonstigen Futterpflanzen (Serradella ats

Hauptfrucht , Esparsette , Mais und andere ) , auch
in Mischung ,

18. sonstiaen Gewächsen aller Art (Handelsgewächse ,
Grassämereien , Rüben zur Samengewinnuny ,Körnermais , Hopfen , Korbweiden , Tabak , Zicho¬
rien und aridere )

sowie die Bewäfserungs - und anderer » Wiesen , die ge¬
samten bestellten und nichtbestellten Ackerflächen und
die Weideflächen .

8 2.
Die Erhebung erfolgt gemeindeweise durch Befra¬

gung der Grundeigentümer und Bewirtschafter (Be¬
triebsinhaber ) . Ihre Ausführung obliegt den Ge¬
meindebehörden in Verbindung mit den zu diesem
Zwecke ernannten Sachverständigen oder Vertrauens¬
leuten ; zu ihrer Unterstützung sind schreib - und rechen¬
gewandte Personen zuzuziehen .

8 3.
Die Erhebung erfolgt durch Ortslisten nach dein

beigefügten Muster 1 , dessen Inhalt für den Umfang
und die Art der Ausführung der Erhebung maß¬
gebend ist .

8 4.
Die Erhebung ist so vorzubereiten , daß bis zum

1 . Mai 1919 an der Hand der GrundstückSkaraster oder
entsprechender oder ähnlicher Unterlagen ( Grundsteuer -
mutterrollen , Grundsteuerbücher , Einkommensnachwei¬
sungen , Besitzstandsverzeichmfse , Gütergeschoffe , Flur¬
bücher und dergleichen ) die Namen der Eigentümer
und Bewirtschafter und die Flächengrötze der im Ge¬
meindeflurbezirke belegenen Grundstücke ermittelt und

in die Ortsliste eingetragen find .
8 5.

Alle Anbauflächen sind zur Ortsliste der Gemeinde
anzugebcn . in deren Flurbezirke sie belegen sind .^

Die
Gemeindebehörden haben die Richtigkeit der Flächen -
angaben ; u überwachen urid insbesondere nachguprü -

fen , ob die Gesaintheit der durch die Ortsiiste fest-
estellten Anbau - und sonstigen Flächen mit den nach

4 ermittelten Flächen übereinstimmt .
8 «.

Der ReichsernährungSminister kann Ausnahmen
von den Vorschriften der 88 4 und S zulasten .

8 7-
Die Grundeigentümer , die Bewirtschafter und ihre

Stellvertreter sind verpflichtet , den mit der Erhebung
söeauftragten über die Eigentums -, Pacht - und sonsti¬
gen Nutzungsvcrhältnijje sowie über die Verwendung
und den Anbau der Grundstücke Auskunft zu erteilen .

Die zuständige Behörde oder die von ihr beauftrag¬
ten Personen sind befugt , zur Ermittlung richtiger An¬
gaben über die Anbau - und Ernteflächen die Grund¬
stücke der zur Angabe Verpflichteten zu betreten , Mes¬
sungen vorzunehmen sowie die Geschäftsbücher der >
Bewirtschafter einzusehen , auch hinsichtlich der Größe
der landwirtschaftlichen Güter oder einzelner Grund¬
stücke Auskunft von Behörden einzuholen .

8 8-
Die Herstellung und Versendung der Drucksachen

erfolgt durch die obersten Landesbehörden .
8 » .

'
Die obersten Landesbehörden erlaffen die Bestim¬

mungen zur Ausführung dieser Verordnung . Sie
körmen bestimmen , daß neben oder an Stelle von
Ortslisten Fragebogen zu verwenden sind ; sie können
die Erhebung auch auf andere Früchte erstrecken und
onü ! , e Anoerungeii der Fassung der Ortsliste vor - .
nehmen , insbesondere ein anderes Flächenmaß vor -
schreiben . Die obersten Landesbehördcn oder die von
ihnen bestimmten Stellen können die Verlängerung
der Frist des tz 1 zulasten . !

Tie AuSführungSbestimmungen find dein Reichs - ^
ernähruiigsmiuisterium und dein Statistischen Reichs¬
amt bi? zum 1 . Mai 1919 einznsenden . >

8 48. ' s
Die obersten Landesbehörden haben eine nach Be¬

zirken der unteren '
Verwaltungsbehörden gegliederte

Zusammenstellung der Ergebnisse der Erhebung nach
dem Muster 2 dein Reiä -seriiährungsministerium und
dem Statistischen Rcichsamt bis zum 8. Juli 1919 .
einzusendeii . !

8 44 - !
Die KommunalverbäiiLe sind verpflichtet , die Er - !

gebnisse der Erhebung über die Ernteflächen beim >
feldmäßi :en Anbau von Frühkartoffeln der Reichs - !
lartoffelstelle unmittelbar bis zum IS . Juni 1919 mit - !
zuteilen . Die Reichskartoffelstelle erläßt die näheren !
Bestimmungen . ^

8 12. .
Wer vorsätzlich die Angaben , zu denen er nach die¬

ser Verordnung oder den zu ihrer Ausführung er¬
lassenen Bestimmungen verpflichtet ist, nicht oder
wissentlich unrichtig oder unvollständig macht oder wer
der Vorschrift im Z 7 Abs. 2 zuwider das Betreten
der Grundstücke oder die Einsicht in die Geschäftsbücher
verweigert , wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
uiid mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit
einer dieser Strafen bestraft .

Wer fahrlässig die im Abs. 1 genannten Angaben
nicht Äwr unrichtig oder unvollständig macht , wird mit
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft .

8 43 .
Die durch Bundesratsbeschluß vom 1 . Mai 1911 an »

geordnete Anbaucrhebung unterbleibt im laufenden
Jahre .

8 14 -
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkün¬

dung in Kraft .
Berlin , den 2. Mürz 1918.

Der Reichsernährnngsminister .
Schmidt .

Verordnung .
Anbau - und Ernteflüchenerhebung im Jahre ISIS

betreffend .
Vom 29 . März 1919.

Zum Vollzug der Verordnung des Reichsernäh¬
rungsministers obigen Betreffs vom 2. März 1919
(Reichs -Gesetzblatt Seite 269 ff .) wird im Benehme »
niit dem Ministerium der Finanzen verordnet , was
folgt :

8 1 .
Die Anbau - und Ernteflächenerhebung erfolgt ' in

Baden mit Genehmigung des Reichsernährungsmini¬
sters durch Aufstellung von Ortslisten nach der Ge¬
meinde des landwirtschaftlichen Betriebssitzes .

8 2.
Dre Leitung der Aufnahme sowie die Bearbeitungund Zusammenstellung der Ergebnisse wird dem Sta¬

tistischen Landesamt übertragen .
Diese Behörde hat die Erhebungslisten , deren In¬

halt für den Umfang und die Art Per Ausführungder Erhebung maßgebend ist, herzustellen und zu ver¬
senden .

gestellte Liste an Hand des Veränderungsverzeich -
nrsses , erforderlichenfalls unter Zuhilfenahme das
Grund - oder Lagerbuches (Güterverzeichniffes ) nach
dem jetzigen Stand ergänzt oder wenn nötig neu auf¬
stellt . Erforderlichenfalls können hierzu auch di«
Steuerzettel herangezogen werden .

Bei landwirtschaftlich genutzten Grundstücken , welche
einem Ausmärker gehören ist dem Bürgermeisteramts
des landwirtschaftlichen Betriebssitzes oder , falls der
Eigentümer das Grundstück nicht bewirtschaftet , de» .
Wohnorts des Eigentümers hierüber unter Angabe de»
Vor - und Zunamens des EigentürnerS sowie öer
Größe und Kulturart des oder der betreffende »
Grundstücke nach dem im Vorjahre vorgeschriebene »
Muster eine kurze Mitteilung zu übersenden .

8 4.
Der Borerhebung der in Betracht kommende »

Grundstücke durch den Ratschreiber oder Kanzleibeam¬
ten (§ 3) folgt die tatsächliche Feststellung der feld¬
mätzigen Anbau - und Ernteflächen nach Maßgabe des
Z 1 der Verordnung des Reichsernährungsministers .

Sie ist in der Zeit vom S. Mai bis IS . Juni 1919
vorzunehmen .

Ihre Ausführung liegt den Gemeindebehörden ob»
die zu diesem Zweck die im Gemarkungsbereiche an¬
sässigen Eigentümer und Bewirtschafter ( Betriebs¬
inhaber , Pächter , sonstige Nutzungsberechtigte ) land¬
wirtschaftlich genutzter Grundstücke oder ihre Stell¬
vertreter vorzuladen und über den Umfang der an¬
gebauten Fruchtarten und Gewächse zu befragen ha¬
ben . Auf Grund der durch den Ratschreiber oder de»
Kanzleibeamten bewirkten Vorerhebung (8 3) , der
gepflogenen mündlichen Verhandlungen sowie der vo»
anderen Gemeinden eingetrosfenen Benachrichtigun¬
gen (8 3 Absatz 3 und Absatz S dieses Paragraphen )
werden die von ein und demselben Betriebsinhaber
bewirtschafteten Flächen ermittelt und in die Orts¬
liste eingetragen .

Zu diesen Aufnahmen sind in jeder Gemeinde min¬
destens zwei vom Gemeinde - ( Städt - ) rat ernannte
Sachverständige oder Vertrauensleute sowie die er¬
forderlichen schreib - und rechengewandten Hilfskräfte
zuzuziehen .

Bei Grundstücken , die Eigentum eines Gemarkungs -
i»fassen sind , jedoch von einem in einer anderen Ge¬
markung wohnenden Betriebsinhaber gepachtet find
oder sonst genutzt werden , hat die Gemeindebehörde
dem Bürgermeisteramte des landwirtschaftlichen Be -
iriebssihcs des Pächters oder sonstigen Nutzungs¬
berechtigten eine kurze Mitteilung über das Besitz-
Verhältnis zu übersenden , damit jenes die Nachricht
bei Aufstellung seiner Ortsliste berücksichtigen kann .

8 5.
Die Verfahren nach § 3 und 4 dieser Verordnung

können nach Ermessen der Gemeindebehörden mit¬
einander verbunden werden .

8 «-
Die Gemeindebehörden haben die Richtigkeit der

Flächenangaben ( § 4) zu überwachen und nachzu¬
prüfen .

Sic haben die ausgefüllten Ortslisten aufzurech¬nen (zu summieren ) , zusammenzustellen , abzuschlie¬
ßen und mit der Beurkundung der Vollständigkeit zu
versehen .

Die Ortsliste ist nur in einer Fertiguiy , (Urschrift )
auszustellen und spätestens zum 20 . Juni 1919 dem
Bezirksamt vorzulegen .

. ..

"
5 ? ' .Die Bezirksämter haben die Gesamtergebnisse der

einzelnen Ortslisten in eine Bezirksübersicht ( Muster2 der Verordnung des Reichsernährungsministers ) zu¬
sammenzustellen und diese samt den Ortslisten sämt¬
licher Bezirksgemeinden spätestens zum 26 . Juni 1919
dem Statistischen Landesamt einzureichen .

§ 8.
Zuständige Behörde im Simle des tz 7 Absatz 2

der Verordnung des Reichsernährungsministers istdaS Bürgermeisteramt .
Karlsruhe , den 29 . März 1919.

Ministerium für Ernährungswesen .
Trunk .

Ministerium der Justiz : ^' Marum .

dextekemi eiu
2tüng . SpiozelsebrsvL , VasebLommocle mit

Asrwor u . Spiegel , 2 Issoditisollsn mit
Aarmoi , 2 Ssttstslle » , 2 ? Lte»t -

köstsL , 2 SvdatrüeeLev , 2 3tsi -
lige » N«trstr -» r , 2 Polstern ,

- 2 StSdlsv . .
8 3.

Der Erhebung hat bis zum 5 . Mai 1919 eine Fest¬
stellung der in jedem Gemeindebezirk vorhandenen
landwirtschaftlich genutzten Flächen an Äckern, Wie¬
sen , Weiden und Weinbergen und getrennt nach diesenKulturarten vorherzugehen .

Diese Feststellung erfolgt durch den Ratschrcibcr
l Grundbuchhilfsbeamten ) oder einen Kanzleibeamtendes Grundbuchamts in der Weise , daß er die im Jahre

I 1918 nach tz 3 der Verordnung vom 6 . April 1918, An¬bau - und Ernteflächenerhebung im Jahre 1918 betrei¬bend (Gesetzes - und Verordnungsblatt Seite 98) . aus -

KM Mm«
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